
gegenüber bisher
nunmehr 

festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan
der Gesamtbetrag der Erträge 110.900 €         -  €                 28.851.800 €      28.962.700 €         
der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.132.500 €      -  €                 30.208.000 €      31.340.500 €         
der Jahresüberschuss -  €                  -  €                 -  €                    -  €                       
der Jahresfehlbetrag 1.021.600 €      -  €                 1.356.200 €        2.377.800 €           

einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach
§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich

1.021.600 €      -  €                 1.356.200 €        2.377.800 €           

einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage

-  €                  -  €                 -  €                    -  €                       

2. im Finanzplan der
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit 513.900 €         -  €                 27.275.200 €      27.789.100 €         
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit 1.135.400 €      -  €                 28.269.500 €      29.404.900 €         

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit -  €                  2.464.500 €     15.866.400 €      13.401.900 €         
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit -  €                  1.194.000 €     15.027.300 €      13.833.300 €         

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen von bisher  21.575.000 €   auf 925.000 €               

Reinfeld (Holstein), den 16.10.2025     

gez.                                                               (Dienstsiegel)

Wramp
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung vom 16.10.2025

§ 2

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Reinfeld (Holstein) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.10.2025
folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl. der 

Nachträge


